
Lahnsteiner Tageblatt
Erscheint täglich mit klus
nähme der Lonn-und Feier-

J KteisWatt füt den
lueinTpÄgeWe & eö« Z EiNZtgtS ÖHttU ^ CSveMN - igUNg §-
SÖ0OÖ6ÖO6Ä0O6OÄÖ» Geschäftsstelle: Hochstraße Nr. 8.

Kreis 51 .Gsar§hausenf
blatt sLmüicher BehSröe« öes Urches.

Gegründet W6L. - Fernsprecher Nr.SS.

» «Mqr . prrir durch .
«efchSftsstell«oder durch

* Voten viertkPtchrlich , *Mark,
ins Haus

vurch»t«P»ftk «i
[aus ir  Mark.

Sr. 183 Druck uni? Äerlag der Buchdruckerei
Frau»  Ich ick el  in ^ Kerlahrifleiu. Ä0WM«g, de« lO. A«M 1916. Für die Schriftleitung verantwortlich:

Edn ard Schicke ! t« Oberlahu7t?in. 51. IchrjS«j>.

Wgreilher £nftattgriff auf Wmd.
Ivsommenbrnck Öer englifck-kranMscken Angriffe an Ler Somme. — Die Türken eroberten ßitlis und Mnsck.

Amtliche ßetonhnßdnangen.
Bu » desrots - « erordnung

Mer öpeisesette.
8ow 20. Juli 1916. (Reichs-Gesetzbl. S . 755 .)

(Schluß .)
§ 18. Die Kommunalverbände haben den Perkehr und

den Verbrauch von Speisefetten in ihrem Bezirke zu regeln
Sic haben die Regelung nach den von der Reichsstelle auf¬
gestellten Grundsätzen vorzunehmen.

Sie können den Gemeinden die Regelung für den Be¬
zirk der Gemeinde übertragen . Gemeinden , die nach der
letzten Volkszählung mehr als zehntausend Einwohner
hatten , können die Uebertragung verlangen.

Der Reichskanzler, die Landeszentralbehörden oder die
von ihnen bestimmten Stellen können die Kommunalver¬
bände und Gemeinden zur Regelung anhalten ; sie können
sie für die Zwecke der Regelung vereinigen und den Ver¬
bänden die Befugnisse aus den §§ 8 bis 17 ganz oder teil¬
weise übertragen . Sie können die Regelung für ihren Be¬
zirk oder Teile ihres Bezirkes selbst vornehmen ; die §§ 8
bis 17 finden entsprechende Anwendung . Soweit nach die¬
sen Vorschriften die Regelung für einen größeren Bezirk
erfolgt , ruhen die Befugnisse der zu diesem Bezirke gehören¬
den Behörden.

Die auf Grund dieser Vorschriften getroffenen Be¬
stimmungen finden keine Anwendung gegenüber den Hee¬
resverwaltungen , der Marineverwaltung urtb denjenigen
Personen , die von diesen Verwaltrmgen mit Butter ver¬
sorgt werden.

§ 19. Für jeden Bundesstaat oder für mehrere Bundes¬
staaten gemeinsam ist bis zum 12. August 1916 eine Lan¬
desverteilungsstelle einzurichten , der der Ausgleich inner¬
halb ihres Bezirkes obliegt . Die Landeszen 'tralbehörden
können für einzelne Teile ihrer Bezirke Bezirksverteilungs¬
stellen einrichten.

Die vorhandenen Verteilungsstellen bleiben bestehen.
§ 20. Die. Kommunalverbände haben laufend den in

dem Berteilungsplane (§ 6) festgesetzten lleberschuß sowie
etwa sich ergebende weitere lleberschüssean die zuständige
Verteilungsstelle oder die von dieser bestimmten Personen
oder Stellen nach deren Anweisungen in guter Beschaffen¬
heit zu liefern.

8 21. Die Landeszentralstellen (§ 19) haben laufend
den nach dem Berteilungsplane (§ 6) auf ihren Bezirk ent¬

fallenden lleberschuß am Speisefett sowie etwa sich ergebende
weitere lleberschüsse in guter Beschaffenheit nach den Wei¬
sungen der Reichsstelle zu liefern.

Liefert die Landesverteilungsstelle nicht rechtzeitig, so
kann die Reichsstelle die ihr zustehenden Mengen in den
von ihr zu bestimmenden Betrieben abfordern . Die §§
10 , 11 finden entsprechende Anwendung . Der Anspruch
der Reichsstelle auf Ueberlassung geht dem des Kommunal¬
verbandes vor.

§ 22. lieber Streitigkeiten , die sich zwischen Beteiligten
aus der Durchführung der §§ 10, 13 ergeben, entscheidet
endgültig die höhere Verwaltungsbehörde . Ueber Streitig¬
keiten, die sich aus der' Durchführung der §§ 20 , 21 er¬
geben, entscheidet endgültig ein Schiedsgericht. Das Nä¬
here über die Errichtung von Schiedsgerichten und das Ver¬
fahren bestimmt der Reichskanzler.

§ 23. Die Verteilungsstellen und Kommunalverbände
haben der Reichsstelle auf Verlangen Auskunft zu erteilen
und ihren Anordnungen Folge zu leisten.

Die Reichsstelle ist beftrgt, mit den Verteilungsstellen
und den Kommunalverbänden unmittelbar zu verkehren.

§ 24. Die Vorschriften über die Beschlagnahme und
Ablieferung der Speisefette finden keine Anwendung auf
pflanzliche und tierische Oele und Fette , soweit sie vom
Kriegsausschusse für pflanzliche und tierische Oele und
Fette G. m. b . H. in Berlin aufgebracht werden , sowie auf
ausländisches Schmalz (Schtveineschmalz). Hinsichtlich der
Aufbringung dieser Speisefette verbleibt es bei den bis¬
herige -! Vorschriften.

Die mr Abs. 1 Satz 1 genannten Vorschriften finden
ferner keine Anwendung aus ausländische Butter . Der
Reichskanzler ist ermächtigt , über ausländische Butter be¬
sondere Bestimmungen zu erlassen. Wer den von ihm er¬
lassenen Bestimmungen zuwiderhandelt , wird mit Gefäng¬
nis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünf¬
zehnhundert Mark bestraft.

111. Preisvorschriften.
§ 25 . Der Reichskanzler ist ermächtigt , Grundpreise für

Speisefette festzusctzen. Der Grundpreis ist der Preis , den
der Hersteller beim Verkauf im Großhandel frei Berlin ein¬
schließlich Verpackung fordern kann.

§ 26. Die Grundpreise find für das Reichsgebiet
maßgebend , soweit nicht gemäß § 27 abweichende Bestim¬
mungen getroifcn werden.

§ 27 . Zur Berücksichtigung der besonderen Marktver¬
hältnisse in den verschiedenen Wirtschaftsgebieten können

die Landeszentralbehörden mit Zustimmung des Reichs¬
kanzlers für chren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes Abwei¬
chungen von den Grundpreisen anordnen.

. Sind die Preise am Orte der Niederlassung oder des
Sitzes des Verkäufers andere als an dem des Käufers , so
sind die ersteren maßgebend.

§ 28. Der Reichskanzler kann Vorschriften über die
Preisstellung für den Weiterverkauf im Großhandel und
im Kleinhandel erlassen.

§ 29 . Die Kommunalverbände sind verpflichtet, Höchst¬
preise für den Kleinhandel mit Speisefetten unter Berück¬
sichtigung der besonderen örtlichen Verhältnisse festzusetzen.
Die Höchstpreise müssen sich innerhalb der von dem Reichs¬
kanzler festgesetzten Grenzen (§ 28) halten . Soweit Preis-
prnfungsstellen bestehen, sind diese vor Festsetzung zu hören

Soweit nie Regelung des Verkehrs und Verbrauchs von
Speisefetten nach § 18 durch die Gemeinden erfolgt , haben
diese die Preise festznsetzen.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be¬
stimmten Behörden können KommunalveyHände und Ge¬
meinden zur gemeinsamen Festsetzung von Höchstpreisen
vereinigen . Sie können die Höchstpreise selbst festsetzen.

§ 30 . Als Kleinhandel im Sinne dieser Vorschriften
gilt der Verkauf an den Verbraucher , soweit er nicht Men¬
gen von mehr als 5 Kilogramm zum Gegenstand hat.

§31 . Der Reichskanzler ist ermächtigt, über die Preise
für den Groß - und Kleinhandel mit ausländischer Butter
besondere Bestimmungen zu erlaßen.

§ 32 . Die aus Grund dieser Verordnung festgesetzten
Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, betreifend
Höchstpreise, vom 4. August 1944 in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 17 . Dezember 4944 sReichs-Gesetzbl.
S . 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom
21 . Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25) und vom 23.
März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 483) .

IV. llebergangs - und Schlutzvorschristen.
§ 33 . Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestim¬

mungen zur Ausführung dieser,Bcrordnnng . Sie können
bestimmen, daß die den Kommunalverbäuden und Gemein¬
den in den §§ 8 bis 18, 20 übertragenen Anordnungen
durch deren Vorstand erfolgen. Sie bestimmen, wer als
Kommnnalverband , als höhere Verwaltungsbehörde , als
zuständige Behörde , als Gemeinde und als deren Vorstand
nnznsehen ist.

§ 34 . Die zuständige Behörde kann Molkereien und
s Geschäfte, deren Unternehmer oder Leiter sich in Besolg-

In eiserner Zeit.
Kriegsroman von Charlotte Wilbert . 87

Gähnend reißt sich vor mir ein Abgrnnd ans, in den ich
mit offenen Augen Hineiinermen mutz. Dieses Lügengewebe
muß endlich zerrissen werden, wenn mein armes , gefoltertes
Herz ruhen soll; oft habe ich gelacht, getanzt mit wundem,
zerrissenen Herzen. Ich kann nicht mehr. Möge Dir Gott
Deine furchtbare Schuld, den Mord an dem alten Perkowitsch
vergeben; Du hast ihn in blinder Wnt geinordet, weil er Dich
betrog, so. wie D» ihn die ganze Zeit betrogen hast. Es ist
zu schrecklich, zu quälend, als Mitwisserin eines solch furchtba¬
ren Verbrechens zu leben, das Blut an Deinen Händen würde
mich zum Wahnsinn bringen. Ich nehme Deine Schuld mit
in den Tod , Henry Startell . möge Gott mir verzeihen. Lebe
rvobl. Liane Startell ."

Wortlos reichte der Beamte dem Kommissar den Brief,
der ihn zu sich steche und dann leise sprach: . So . und jetzt
wollen wir den Henry Startell mal ein bisfel überraschen,kommen Sie !"

Beiden durchsuchten alle Zimmer, die in dem Ober«
geschotz lagen , aber von dein Gesuchten fanden sie keine Spur.

„Beim seligen Pankratius , den Lump müssen wir doch
fmdeii,- los mal runter ins Parterre ! Viel Zeit habeich
nicht, lch muß sofort zu Graf Brixdors — loSI"
, fl ?? z* ÜT Zimmers . daS Liane abgeschlossen,
lauschte Grerf angestrengt. „Ei zum Deixel, da schnarcht ja der
alte Sünder nnt der größten Seelenruhe. Na , dem wollen
wir doch gleich mal 'ne ordentliche Dusche geben. WaS, die
Tm ist ja oerschlossen? Der Schlüssel steckt von außen im
Schloß, ledenfallS hat die Startell ihren Herrn Gemahl ein¬
sperren wollen Rasch drehte er den Schlüssel um. die Tür
sprang auf und bie Herren traten rin

Henry Startell lag noch immer quer über dem Diwan
aukgestreckt, rn einem festen Schlafe. Auch durch den Lin«
tritt der Kriminalisten wachte er nicht auf Greif trat direkt
auf ihn zn und rüttelte ihn derb am Arm. doch nichtLdesto«
weniger jchlref Startell ruhig weiter.

„Na, ich glaube, um den munter zu kriegen, müssen wir,
.direkt vor ferner Nase er,>e Kanone ableuern. Er rüttelte ibn

nochmals heftig ain Arur und rief ihm mit wahrer Donner¬
stimme ins Ohr : „Heda! Freundchen, niach doch mal die
Augen auf, haben prima Uebenaschnng für Dich, komm, sei
so liebensu' ürdig, habe die Güte aufznwachen. Na. los , wird's
bald ? Ah. Du hast keine Lust ! Warte , ich bringe Dir es bei,
Du bist tatsächlich ein schwerer Junge !"

Rasch trat der Kommissar zum Waschtisch, nahm einen
Schwainm , tauchte ihn in die mit Wasser gefüllte Schüssel und
spritzte dem schlafenden Startell das Wasser ins Gesicht. Das
Mittel hatte denn auch, zur Genugtuung Greifs , eine erfreu¬
liche Wirkung. Schlaftrnuken richtete sich Startell von seinem
Lager ans, strich sich gähnend das wirre Haar aus der Stirn
und streckte und reckte sich. Kriminalkommissar Greif ließ ihn
erst gründlich seine faule Haut dehnen, dann trat er mit sati¬
rischem Lächeln auf ihn zu und sprach mit galanter Verbeu¬
gung : „Haben der gnädige Herr gut geschlafen? Ich glaube
bloS, Sie haben Ihren Zug nach Paris verspätet!"

Mit verstörtem Gesicht war Henry Startell aufgesprun¬
gen und starrte den Koinmissar an.

„Wer sind Sie ? WaS — waS wollen Sie ?"
Stotternd kamen diese Worte von seinen Lippen.
.Ach, Sie kerlnen mich noch gar nicht? Nun , eS wird Ih¬

nen Freud« machen, mit mir bekannt zn werden, gerade so
wie Ihre werte Bekanntschaft mich unendlich stolz macht. „Ich
bin der — Kriminalkommissar Greif !"

Wie der Blitz fuhr Startell zurück, aschfahl wurden seine
Züge , seine Knie schlotterten, er raffte sich aber doch noch zu¬
sammen und frug bebend: „Ja . und was — was — wollen
Sie denn — von mir — ich— ich—

„Ach, weiter nichts, als Sie höflichst einladen, mir sofort,
ohne jeden Widerstand, z« folgen! Henry Startell . im Na¬
men des Gesetze» — Sie sind verhaftet !'

Mit eisernem Druck umspannt « des Kommissars Hand den
Arm deS Spions , der mit unartikuliertem Schrei zurückwei¬
chen wollte. . „ „ „ „ _ ,

,Sie — Sie — wollen — mich — verhaften? WaS —
was berechtigt Sie dazu ? Mich — mich—"

Ersparen Sie sich jede unnütze Bemerkung, Monsieur Star¬
tell l Sie wissen daS übrigens gerade so gut wie ich. Und daß
Sie nicht nur ein abgefeimter Spion , sondern auch ei«
Mörder sind — blanche ich Jhile » wohl auch nicht «uehrz«

erzählen? Hier, lesen Sie bitte den Brief, aber wennich bit¬
ten darf, schleunigst!"

Er reichte ihin den letzten Brief Liane? an ihren Mann,
den dieser, immer bleicher werdend, mit zitteclide» Gliedern
laS. Wutbebend ballte er das Papier zusainmen und zähue-
knirscheud stieß er aus : „Ha ! Das wahnsinnige Weib ! Die
Elende ! Haha !" Hohnlachend griff er sich an die Stirn , ta¬
stete mit bebendeii Fingern nach seiner Rocktasche— sie war
leer — tatsächlich hatte dies wahnwitzige Weib ihm den Plan
geraubt!"

„So , nun kommen Sie . bedenken Sie, daß Sie verhaftet
sind und folgen Sie ohne Uinstäude." Er legte um seine
Handgelenke eiserne Ringe , und Henry Startell lietz es sich
gefallen, ohne zu wehren.

„Verhaftet." schrie er immer wieder auf, „verhaftet, haha,
und die Schuld trägt das unselige Weib!" Fest biß er die
Zähne zusammen, als er dem Kominissar und den Schutz¬
leuten in daS draußen harrende Auto folgte. Eine dnnrpfe
Apathie war über ihn gekommen, willenlos ließ er alles mit
sich geschehen.

Kriminalkommissar Greif schloß Haus - und Garten tiffe
ab und legte an die Schlösser das Polizeisiegel. Dann fuhr
das Auto schnell davon , dem Polizeigebäude zu. Dort wurde
ein kurzes Verhör an Henry Startell gerichtet uild bald dar¬
auf saß der Spion und Mörder in seiner dunklen Zelle, durch
dessen vergittertes Fenster ein Stücklein des sonnigen, lachen-
den Julihimmelz lugte . Er saß, den Kopf in die Hände ver¬
graben, stöhnend aus der harten Britsche, die wilde Wut , die
ihn erst befallen hatte, machte einer zerknirschten, weinerlichen
Stimmung Platz. Erst hatte er getobt, sein Schicksal verflucht,
jetzt saß er da und — stöhnte — und — sann nach dein leich¬
teste», bequemsten Mittel , selbst diesem jämmerlichen Zu¬
stand ein Ende zu Machen. Er ahnte nicht, daß die Gerech.
tigkeit schon bald selbst ihren Arm ausstrecken würde, um
sein verpfuschtes Leben durch eine gnädige Kugel zu beeiibi.
aen. -

Gesenkten Hauptes war Graf von Brixdvrf in sein Studier¬
zimmer zurückgekehrt. Eben hatte er in der Bibliothek eine
scharfe Auseinandersetzungmit seiner Taute gehabt. Er hatte,
aus ihr Befragen, von dem heutigen DM erzählt, auch die
Ursache desselben. 235.20



Laynstewer Tageblatt, tfreisblatt für den Kreis §t.Goarshausen.
’Uttg der Pflichten , die ihnen durch diese Verordnung oder

die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen und An¬
ordnungen auferlegt sind, unzuverlässig erweisen, schlie¬
ßen oder durch Beauftragte fuhren lassen.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. lieber
die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig . Die Beschwerde hat keine aiifschiebende Wirkung.

tz 35 . Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Strafen wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte oder Vorräte,
deren Ueberlafsung nach § 13 verlangt worden ist, bei-
seiteschasft, abgibt , beschädigt, zerstört , verbraucht , ver¬
arbeitet oder sonst verwendet,

2. wer unbefugt Vorräte der in Nr . 1 genannten Art ver¬
kauft, kauft oder ein anderes Veräußerungs - oder Er¬
werbsgeschäft über sie obschließt,

3. wer den ihm nach den §§ 12, 17 Abs. I Nr . 2 obliegen¬
den Verpflichtungen zuwiderhandelt,

4. wer den auf Grund der §§ 10, 13 , 14, 15, 16, 17 Abs.
1 Nr . 1, '§ 18 getroffenen Anordnungen zuwider¬
handelt.

§ 36 . Vorräte , die der Verkehrs- oder Verbrauchs-
regelung entzogen werden , können ohne Entschädigung zu¬
gunsten des K'ommnnalverbandes , in dessen Bezirke sie sich
befinden!, enteignet werden . § 10 Abs. 2 und § 22 Satz 1
finden entsprechende Anwendung.

§ 37. Soweit in den Bundesstaaten bereits eine Ver¬
kehrs- und Verbrauchsregelung durchgeführt ist, verbleibt
es bei dieser bis zum 12. August 1916.

§ 38 . Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den
Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

§ 39. Die Vorschriften der Verordnung über die Re^e-
lung der Butterpreise vom 22 . Oktober 1915 (Reichs-Ge-
setzbl. S . 689) treten alsbald , die Vorschriften der Ver >rd^
nungen über den Verkehr mit Butter vom 8. Dezenster
1915 (Reichs-Gcsetzbl. S 807) und über vorläufige Maß¬
nahmen auf dem Gebiete der Fettversorgung vom 8. Juni
1916(Reichs-Gesetzbl. S . 447) treten mit dem 12. August
1916 außer Kraft.

Die auf Grund der Verordnung vom 22. Oktober 1915
festgesetzten Preise bleiben bis ans weiteres iu Kraft . Die
Vorschrift im § 32 findet auf sie Anwendung.

Die aus Grund des § 11 der Verordnung vom 22 . Ok¬
tober 19 15 erlassenen Bestimmungen bleiben in Kraft . Zu¬
widerhandlungen werden nach § 24 Abs. 2 Satz 3 bestraft.

§ 40 . Der Reichskanzler kann Uebergangsvvrschristen
k'. lnff n

§ 41. Der Reichskanzler kann die Bewirtschaftung von
Milch und Käse der Reichsstelle für Speisesette übertragen
und den Verkehr mit diesen Erzeugnissen regeln . Er kann
bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis zu
einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft, und daß neben der
Strafe die Erzeugnisse , auf die sich die strafbare Handlung
bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder
nicht, eingezogen werden.

§ 42. Die Vorschriften über die Beschlagnahme und die
Ablieferung des Ueberschusses(§§ 8 bis 16, 20, 21) treten
mit dem 12. August 1916, die übrigen Vorschriften mit dem
Tage der Verkündung in Kraft . Der Reichskanzler be¬
stimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin,  den 20 . Juli 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Wird veröffentlicht
St . Goarshanfeu , den 7. August 1916.

Der Königliche Landrat.
I . V .: v. Br ü n i n g.

-'er deutsche TqerdmM
WTB . (Amtlich.) Großes Hauptquartier,

9. August, vormittags:
Westlicher Kriegsschauplatz:

Die gestern berichteten Angriffe der Engländer und
Franzosen nördlich der Somme gegen die ganze Front vom
Foureaux -Walde bis zur Somme sind gebrochen. Die Eng¬
länder ließen 10 Offiziere, 374 Mann an unverwundeten
Gefanggenen in unserer Hand und büßten 6 Maschinenge¬
wehre ein ; sie hatten schwere blutige Verluste . Ebenso schei¬
terte ein heute nacht ans der Linie Ovillers -Bazentin -le-
Petit vorgetragener englischer Angriff.

Rechts der Maas griffen erhebliche französische Kräfte
mehrmals im Thiaumont - und Fleury -Abschnitt, im Cha-
pitre -und Bergwald an . Mit schwersten Verlusten mußte
der Gegner unserem Feuer und an verschiedenen Stellen
unseren Bajonetten weichen. Die Zahl der in unsere Hand
gefallenen Gefangenen ist auf rund 350 Mann gestiegen.

Erebnis der Luftkämpfe im Juli:
Deutscher Verlust:

im Luftkampf 17 Flugzeuge , durch Abschuß von der Erde
1 Flugzeug , vermißt 1 Flugzeug , im ganzen 19 Flugzeuge.

Französischer und englischer Verlust:
im Luftkampf 59 Flugzeuge , durch Abschuß von der Erde
15 Flugzeuge , durch unfreiwillige Landungen innerhalb
unserer Linien 6 Flugzeuge , bei Landungen zwecks Ausset¬
zens von Spionen 1 Flugzeug , im ganzen 81 Flugzeuge,
von denen 48 in unserem Besitz sind.

Oeftlicher Kriegsschauplatz:
Front des Gencralseldmarschalls v. Hindenburg:

An der Nordspitze von Kurland fügten wir heute früh
durch unser Feuer einer größeren Zahl feindlicher Torpe¬
doboote, Dampfer und Segler schweren Schaden zu und
vertrieben sie dadurch.

Russische Uebergangsversuchr östlich von Friedrichs¬
stadt wurden vereitelt ? stärkere Patrouillen zwischen Wies-
zuiew - und Narocz-See abgewiesen.

An der Serwetsch- und Schtscharafront verschärfte sich

der Artilleriekamps ; feindliche Angriffe in der Gegend von
Skrobowa sind gescheitert.

Mit sehr starken Kräften nahmen die Russen ihre An¬
griffe am Stochod wieder aus. Zu vielen Malen sind ihre
Angriffswellen südlich von Stobpchwa , im Stochodbogen
östlich von Kowel und nördlich von Kisielin in dem Artiller¬
ie- und Maschinengcwehrfeucr wieder zurückgeflutet. Im
schweren Nahkampf mit dem an Zahl weit überlegenen
Feinde blieben unsere Truppen bei Kuchary und Porskaja-
Wolka (nordöstlich der Bahn Kowel-Luck) Sieger.

Die Kämpfe westlich von Luck sind zu unseren Gunsten
entschieden. Durch einen entschlossenenGegenangriff öster¬
reichisch-ungarischer Truppen sind verlorene Teile der
Stellung östlich von Szelwow restlos wiedergewonnen ; 350
Gefangene sind eingebracht und mehrere Maschinengewehre
erbeutet.

Front des Feldmarschalleutnants Erzherzog Karl:
Die Zahl der südlich von Zaloeze gemachten Gefangenen

ist ans 12 Offiziere, 966 Mann gestiegen.
Südlich des Dnjestrs sind die verbündeten Truppen

über die Linie Nizniow -Tysmicnica -Ottpnia zurückge¬
nommen.

Balkan - Kriegsschauplatz:
Keine besonderen Ereignisse.

Oberste Heeresleitung.

Zeppeline über der englischen Ostküste.
WTB . Berlin,  9 . Aug. (Amtlich.) Mehrere un¬

serer Marineluftschiffgeschwader haben in der Nacht vom
8. zum 9. August England erneut angegriffen nnd Marine¬
stützpunkte der Ostknste nnd Industrieanlagen von militäri¬
scher Bedeutung in Klistengraffchaften von Northumber-
land herunter bis »ach Norsnlk ausgiebig mit Sprengbom¬
ben schwersten Kalibers und mit Brandbomben belegt. Der
Erfolg war an allen Stellen hervorragend nnd konnte bei
der verhältnismäßig Hellen Nacht deutlich beobachtet wer¬
den. So wurden in Eisen- und Benzolfabriken bei Mid-
lesborough sehr starke Explosionen und große Brände ick
Hafenanlagen von Hüll und Hartlepool nnd den Werftan¬
lagen am Tpne sehr gute Spreng - nnd Brandwirkung
festgestellt. Auch in den Industrieanlagen bei Whitby und
den Bahnanlagen bei Kings Lynn wurde starke Wirkung
erzielt. Sämtliche Luftschiffe sind trotz der heftigen Gegen¬
wirkung durch Scheinwerfer , Abwehrbatterien und See¬
streitkräfte unbeschädigt zurückgekehrt.

Der Chef des Ädmiralstabss der Marine

Der österreichisch«WnW TMderichl.
WTB . Wien,  9 . August. Amtlich wird verlautbart:

Russischer Kriegsschauplatz.
Heeressront des Feldmarschalleutnants Erzherzog Carl:

Im Gebiet von Capul in der Bukowina wurde der Geg¬
ner zurückgeworfen. Am oberen Pruth gewannen unsere
Truppen die Höhe östlich Worochta.

Infolge der vorhergehenden Kämpfe wurden auch die
bei Ottynia stehenden' Kräfte in eine vorbereitete Stellung
zurückgezogen. Die Gefechtstätigkeit dauerte auch gestern
den ganzen Tag über mit unverminderter Heftigkeit an.
Am Südflügel der Armee des Generals Grafen Bothmer
schlugen k. u . k. Regimenter mhrere starke feindliche An¬
griffe ab. Die Zahl der südlich von Zalosze eingebrachten
Gefangenen ist auf 12 Offiziere nnd 966 Mann gestiegen.

Heeressront des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg:
In Wolhynien schwollen die Kämpfe erneut zu größter

Stärke an , sowohl bei der Armee des Generalobersten von
Tersztyansky , wo die Russen durch Gegenangriffe geworfen
wurden , als auch bei Kysielin und am Stochodknie. Bei
Kaszowka führte der Feind in dichtgegliederten Massen,
darunter sibirische und Gardetruppen , Angriffe vor . Er
wurde im Kampf Mann gegen Mann zurückgeworfen. Wie
es bei der selbstmörderischen Gefechtsführung des Gegners
nicht anders möglich war , bildet das Borgelände unserer
Stellung ein großes Leichenfeld. Südlich von Stobychwa
scheiterten wieder russische Uebergangsversuche.

Italienischer Kriegsschauplatz.
Die heftigen Kämpfe im Raume von Görz dauern fort.

Gestern Nachmittag erreichten einzelne feindliche Abteilun¬
gen die Stadt . Am Monte Sae Michele nnd San Marti-
no wiesen unsere Truppen wiederholte Angriffe unter
schwersten Verlusten für den Gegner ab. Das ungarische
Szakesbehewarer Honved-Jnsantcrie -Regiment tat sich hier
besonders hervor.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Die Loge ist unverändert.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalftabs,
v. - ö f e r , Fvldmorschakleutnant.

Ereignisse zur See.
In der Nacht zum 9. August belegte ein Flugzeugge¬

schwader eine feindliche Batterie in der Jsonzomündung u.
die feindliche Seeflngstation Gorgo bei Grado sehr wir¬
kungsvoll mit Bomben . Mehrere Volltreffer wurden er¬
zielt . Trotz heftigster Beschießung kehrten die Flugzeuge
unversehrt zurück. Flottenkommando.

Flvttenkommando.

-er tlrtische Kriezstericht.
WTB . K o n st a n t i n o p e 1, 9. Aug . Bericht des

Hauptquartiers . Kaukasusfront : Die russische Streitmacht,
die sich infolge der Ungunst der Wege und Verbindungen,
sowie der durch die Witterung geschaffenen Schwierigkeiten
seit einiger Zeit in der Gegend von Bitlis und Musch ein¬
richten konnte:, wurde nach und nach zum Rückzüge gezwun¬
gen. Sie ließ Kanonen , Gewehre und Gefangene in un¬
seren Händen zurück. Der Rückzug ist die Folge der hef¬
tigen Angriffe und des Druckes, den die auf unserem rechten
Flügel kämpfenden Truppen seit einer Woche mit Erfo-lg
auf die außerordentlich steile Hügelkette ausübten . Die

Bergketten südlich von Bitlis und Musch, die der Feind be¬
reits vollkommen befestigt hatte und die er jetzt hartnäckig
verteidigte, wurden gleichfalls von uns vorgestern vollstän¬
dig eingenommen . In der Nacht vom 7. zum 8. 8 . ergrif¬
fen unsere Truppen von der Ortschaft Bitlis , am Morgen
des 8. 8 von Musch Besitz. Im Nahkampf ergaben sich am
7- 8. morgens süd/ich von Musch zwei Kompagnien feind¬
liche Infanterie mit Waffen. Unsere Truppen verfolgen
den Feind , der in Richtung auf den Fluß Murad flieht.
Im Zentrum und auf dem linken Flügel keine wichtige
Kampfhandlung . Bon den anderen Fronten liegen keine
Berichte vor.

Nickclfunde in der Türkei.
WTB . Konstantinopel,  8 . Aug . (Nichtamtl .)

Den Blättern zufolge hat das Kriegsministerium beschlos¬
sen, den Betrieb der Nickelmine von Ak Kaja Kastamunr
selbst zu übernehmen . Das Erz wird nach Oesteiweich-Un-
garn und Deutschland ansgeführt werden.

Der»ul,irische KrieMricht.
Sofia,  9 . Aug . (Nichtamtl. W.-T .) Das Haupt¬

quartier meldet : Es finden täglich mehr oder weniger hef¬
tige Artilleriekämpfe statt . Gestern rückten unsere vorge¬
schobenen Posten nördlich des Dorfes Ziumaritza etwas
vor . Eine unserer Patrouillen -drang in das genannte Dorf
ein nnd vertrieb den darin befindlichen feindlichen Posten
und kehrte, nachdem sie die ihr aufgetragene Erkundung
durchgefiihrt hatte , wieder zu ihrem Posten zurück. Es wa¬
ren nur leichte Verluste zu verzeichnen, obwohl sie durch
feindliche Artillerie beschossen wurde.

Hindenburg in Lemberg.
Berlin,  9 . Aug . Wie das „B . T ." meldet, ist Ge¬

neralfeldmarschall von Hindenburg Donnerstag früh 7 Uhr
in Lemberg zu einem kurzen Aufenthalt eingetroffen . Er
wurde vom Generaloberst von Böhm -Ermolli , vom Stadt¬
kommandanten , Generalmajor Rimmel , und anderen Ver¬
tretern der örtlichen Behörden empfangen . Er verweilte
längere Zeit im Gebäude des Armeekommandos und be¬
suchte dann den deutschen Konsul Heinze. Um 1 Uhr nach¬
mittags reiste Hindenburg weiter.
Feindliche Uebcrraschung über unsere Karpathenofsensive.

WTB . Bern,  9 . Aug. Der „Temps " ist sehr er¬
staunt , daß Generaloberst von Koeveß plötzlich an der rus¬
sischen Front erschienen ist. Das Blatt schreibt: „Unglück¬
licherweise war General Leschitzky genötigt , seinen Angriff
auf den Südflügel der Armee Bothmer auszusetzen, um
Koeveß entgegenzutreteu , der durch das Pruth -Tal von
den Karpathen herabsteigt . Koeveß war jüngst noch in
Serbien . Wie hat er dort abkommen können ? Das ist ein
Kapitel der Geschichte dieses Krieges , das wir ans zahl¬
reichen Gründen noch nicht behandeln , ja nicht einmal be¬
rühren können."

Deutsche Kinder in Holland.
H a a g , 7. Aug . Der N. Rotterd . C. meldet : Zahlreiche

Familien in Holland haben ungefähr 1000 Kinder aus
Rheinland und Westfalen eingeladen , die Ferien in Hol¬
land zu verbringen . Zum Teil sind sie in den Familien
selbst, znm Teil in Ferienkolonien untergebracht . Während
der letzten- vierzehn Tage sind bereits 400 Kinder dieser
Einladung gefolgt und in kurzer Zeit werden weitere 400
erwartet.

Die Reichsfleischkarte.
Karlsruhe,  9 . August. Wie wir erfahren , wird

die Reichsfleischkarte erst am 2. Oktober und nicht, wie an¬
fänglich berichtet wurde , am l . September eingeführt wer¬
den. Sie entspricht im allgemeinen der badischen- Fleisch¬
karte.

Der Pariser Kricgsrat tritt wieder zusammen.
Ans dem Haag,  9 . Aug. (Tel . Ktr . Bln .) Im

August soll in Paris eine neue Konferenz -des großenKriegs-
rats der Verbündeten stattfinden.

Die Massenangrisfe an der Somme.
Basel,  9 . Aug . (T .-U.-Tel .) Die Schweizer Blät¬

ter melden aus Mailand : Dem „Secolo " wird aus Paris
gedrahtet , daß im Ofsensivgebiet der Somme sich 122 Di¬
visionen im Kampf befinden.

Der Kamps um Thiaumont.
B e r l i u , 9 . Aug . Dem „Berl . L.-A" wird aus Genf

berichtet, daß General Nivelle, wie in einer offiziösen Pa¬
riser Note hervorgehoben wird , nicht genügend schwere Ge¬
schütze nach der nmsttittenen Kuppe von Thiaumont brin¬
gen konnte , während der gegnerische Jnsanteriesturm durch
weittragende große Kaliber überaus wirksame Unterstütz¬
ung fand. Deshalb hätten die Franzosen sich aus dem
Umkreis des nmsttittenen Hauptwerkes Thiaumont zurück¬
gezogen-.

U-Boot -Beute im Juli.
Berlin,  9 . Aug . Holländische Schisfahrtskreise er¬

fahren aus London , daß nach Schätzungen englischer Reede¬
reien die Handelsschiffahrt der Verbündeten im Monat Juli
ungefähr l 10 000 Tonnen und die Handelsschiffahrt der
Neutralen etwa 24 000 Tonnen Laderaum durch den Unter¬
seebootskrieg verloren habe.

Aus Mailand wird gemeldet: Die Vernichtung des
Dampfers „Siena " (4453 Tonnen ) und noch anderer Schif¬
fe fand vor dem Hafen von Marseille statt . Ein deutsches
U-Boot wartete offenbar auf Transportschiffe , mit denen
die russischen Truppen nach Saloniki gebracht werden soll¬
ten . Die Reisenden der durch Granatseuer vernichteten
„Siena " , wurden von einem englischen Kreuzer gerettet.

Die Engländer müssen Verdun helfen.
Berlin,  9 . Aug . Reuter meldet ans London : In

hiesigen polittschen Kreisen herrscht die Auffassung , daß die
Aufgabe der französischen Armee für den Winterfeldzug
durch starke Verwendung der Truppen der Verbündeten



Lahnsteiner Tageblatt . Kreisblatt für den Kreis St .Goarshausen.
entlastet werden müsse. Man glaube daß auf ein Einver¬
nehmen hingearbeitet werde, wodurch ein Teil der siid-
afrikanischen, kanadischen und australischen Truppen nach
Verdun gebracht werden sollen. Es soll m Parr , erne neue
Konferenz mit großem Kriegsrat der Verb »» beten statt-

Englischer Räuberkricg in den Kolonien.
Berlin  9 Aug Wie aus London gemeldet wird,

soll nach einer amtlichen Bekanntmachung aus Lagos in
Westafrika vom 8 Mai , das dortige Eigentum der deutschen
Firmen , umfassend Häuser, ^aden , Niederlassungen , Wa¬
ren Werften Quais »sw- am 31 . Oktober rn London ver¬
steigert werden Es handelt sich um Firmen und Betriebe
mit sehr arisgedehuten Geschäften, von denen mehrere seit
25  Jahren , eine Hamburger Firma sogar seit 60 Jahren
dort ansässig sind.

Englands Knebelung Hollands.
Berlin,  9 . Aug . Ein in Stavanger angekommener

norwegischer Kapitän ' erzählte , dem Morgenbladet zufolge,
in Rotterdam schätze man die von den Engländern bisher
aufgebrachten holländischen Fischdampfer auf mindestens

Englischer Bericht aus Aegypten.
London,  9 . Aug . sNichtamtl. W .-T .) Amtlicher

Bericht aus Aegypten. ' Britische Truppen sind in Fühlung
mit der türkischen Nachhut sechs Meilen östlich von Katia.
Luftüberfälle auf Port Said und Suez haben nur wenig
Schaden und geringe Verluste an Menschenleben verursacht.

Die Haltung Englands beleidigend.
WTB . Washington,  8 . Aug. (Nichtamtl .) Funk-

.sprrich vom Vertreter des W .-B . Das Kongreßmitglied
Gallivan aus Massachusetts hat im Repräsmtantenhause
einen Antrag eingebracht, in dem er den Abbruch der di¬
plomatischen Beziehungen mit England fordert , weil Eng¬
land sich weigerte, Thomas Hughes und Kelly Joseph
Smith , zwei amerikanische Bürger , denen -die Unterstütz¬
ungsgelder für die leidenden Iren anvertraut waren , zuzu¬
lassen. Der Antrag erklärt , daß in Anbetracht der Tat¬
sache, daß die Männer Pässe und ein persönliches Schrei¬
ben Lansings besaßen, die Haltung Englands beleidigend
sei.

Uneinigkeit russischer Heerführer.
Berlin,  9 . Aug . Aus Wien wird gemeldet: Die

Wiener Allg . Ztg. berichtet aus Sofia : Die rumänischen
Blätter melden , daß demnächst im russischen Hauptquartier
ein neuer Kriegsrat unter dem Vorsitze des Zaren stattfin¬
den wird , und zwar im Beisein der französisch-englischen
Generale , um die Streitigkeiten zwischen dew Generalen
Bruffilow und Rnßki auszngleichen.

Das verlorene Tripolis.
Wien,  9 . Aug. (T .-U.-Tel .) Der „Az Est" meldet

von der italienischen Grenze : Nach den letzten Berichten
italienischer Blätter haben die Araber nunmehr auch die
letzten Reste der von den Italienern besetzt gewesenen Pro¬
vinz Tripolis erobert.

Italienische Truppen an die Westfront?
B e r l i n , 9. Aug. Wie die „Neuen Zürcher Nachrich¬

ten" von besonderer Seite erfahren , sind in Blois bereits
12 Regimenter italienischer Truppen konzentriert worden,
die ftn Laufe des August an die - französische Front in
Frankreich kommen werden . (Cadorna hat bis jetzt stets
erklärt , daß er nicht in der Lage ist, Truppen an andere
Fronten ahzugeben.)

Persiens Schwäche.
Kopenhagen,  8 . Aug. (Nichtamtl. W.-T.) Nach

einer Meldung der Petersburger Telegraphenagentur ha¬
ben die Gesandten Rußlands und Großbritanniens in Te¬
heran und die persische Regierung am 6. August Noten
ausgetawcht , durch die zwischen den drei Ländern eirt Ein¬
vernehmen erzielt worden ist, das die freundschaftlichen
Beziehungen von England , Rußland und Persien endgül¬
tig befestigt und verschiedene Fragen der finanziellen und
militärischen Organisation Persiens für alle Teile günstig
löst. Was letztere betrifft , so wird sie in Nordpersien durch
Entwicklung einer persischen Brigade mit Hilfe russischer
Instruktoren , und in Südpersien durch Bildung genügend
starker Kontingente mit Hilfe englischer Instruktoren ver¬
wirklicht werden.

Staatliche Entschädigung beim Kartosfelverkauf.
WTB . (Amtlich.) Berlin,  8 . Aug. Nach neuer-

dings gefaßten Entschließungen übernimmt das Reich ein
Drittel des Schadens , der den Gemeinden' entsteht, wenn
Kartoffeln im Kleinhandel zu folgenden Preisen verkauftwerden:

vom 16. Juli bis 10. August zu 9 Pfg ., i
ßom 11. August bis 20 . August zu 8 Psg .,
vom 21 . August bis 15 . September zu 7 Pfg .,
vom 16 September bis 30 . September zu 6 Pfg.

. . . Voraussetzung zu dem Reichszuschuß ist, daß die 'rest-
Ircheu zwei Drittel von anderer Seite getragen werden,

tri ôrrö gewährt für die in den einzelnen Zeit¬
abschnitten rm Kleinhandel nachweislich abgesetzte Menge,
ledoch höchstens für eine Menge von 1% Pfund ans den
Tag und Kopf der ortsanwesenden Bevölkerung . Von ei¬
ner Beschränkung auf Minderbemittelte und Kriegerange¬
hörige wird abgesehen.

A« SM trab Kretz.
Oberlahnstein , den 10. August.

(J) Kleintierzucht . Der gemeinnützige Klein-
trerzucht-Verein hat in seiner letzten Versammlung be¬
schlossen, im September eine Ziegenschau mit Prämiierung
zu veranstalten . Bei dieser Gelegenheit werden die Ziegen
in das Vereinszuchtbuch eingetragen und erhalten Um¬

mern und Namen . Der von der Gemeinde dem Verein
bewilligte Ziegenbock ist von dem Vorstand beschafft und
stammt derselbe von eingetragenen Eltern und ist zuchtbuch¬
mäßig durchgezüchtet. Im Spätherbst folgt dann noch eine
Kaninchenausstellung mit Prämiierung , woran sich jeder
im Kreise St . Goarshausen wohnende Kaninchenzüchter be¬
teiligen kann.

!! Köln - Düsseldorfer Da m p f schf f fahrt.
Die Direktion teilt mit , daß die Lokalfahrt abends 6 Uhr
ab Mainz bis auf weiteres .noch ausgeführt wird.

!! Der August - Ster nschnuppenschwarm.
In den Tagen vom 9. bis 12. August wird ein Sternschnup¬
penschwarm der Perseiden zu sehen sein. Der Ausgangs¬
punkt liegt im Sternbild des Perseus , und zwar gegen 10
llhr abends etwa 18 Grad über dem Horizont . Obwohl die
Helle des bevorstehenden Vollmondes die Beobachtung der
Sternschnuppen beeinträchtigen wird , können die auffälli¬
geren unter den Meteoren doch nicht leicht übersehen werden

Braubach, den 10. August.
:: Verkehr.  Mit dem Dampfer „Rex Rhein " tra¬

fen gestern Verwundete , die aus einer Rheinreise von Duis¬
burg kommend begriffen waren , hier ein . Auf dem Schiff
prangten die, Flaggen der Verbündeten und eine Musikka¬
pelle sorgte für nötige Abwechslung der sichtlich erfteuten
und über die schöne Tour überraschten Ausflügler.

b Caub,  8 . Aug . Der Kriegerverein 70/71 beging
den 2. Jahrestag des Kriegsanfangs durch eine Versamm¬
lung , in der neben einer ganzen Reihe guter Reden ein
Ueberblick über die Tätigkeit des Vereins im 2. Kckiegsjahr
gegeben wurde . An Unterstützungen konnte er seit Kriegs-
beginn 1400 J(  verteilen . 500 M hat er an Kriegsanleihe
gezeichnet. Bon den 78 Mitgliedern , die zur Fahne ein¬
berufen worden sind, stehen 53" in Feindesland , 6 sind
gefallen . Von den Gründern des Vereins leben noch 5:
Ehr . Vogel, Bapt . Werr , Wilh . Heller , Ldw. Erlenbach,
Jak . Siebert . Je länger der Krieg dauert , desto wichtiger
wird es, daß die Kameraden gelegentlich zusammenkommen,
»m sich gegenseitig den Rücken zu stärken und sich gegen¬
seitig in dem guten Willen zu bekräftigen , ohne Murren u.
Zagen , in festem Vertrauen zu unserem Heer und seinen
Führern dem ehrenvollen Frieden entgegenzuharren.

BermMtes.
* Benrath (Landkreis Düsseldorf) , 9. Aug . Ein

Geschenk des Kaisers . Der hier wohnende Gärtner Ringe,
welcher 10 Söhne im Felde hat , von denen 4 verwundet
sind , hatte dem Kaiser kürzlich eineGrnppenaufnahme seiner
Söhne gesandt. Es ist daraufhin vom Kaiser ein Glück¬
wunschschreibenund ein Geldgeschenk von 500 Mark einge¬
gangen.

ßorfoffeln
werden bis «ui Weiteres jeden Dienst »! nnchmittagS
»on 3- 6 Uhr und jeden Freitag vormittags von 8
—12 Uhr im Hofe der Freiherr von Steinschule ausge¬
geben.

Dberlalmstein. den 7 . August 1916
Der Magistrat.

&ult er
wird am Freitag , den 11 ds Mts . von vormittags
S l ^hr an in den Lebensmittelgeschäften auf Nr. 87 ver¬
kauft. Auf jede Perlon entfalen 35 Gramm, jede Familie
kann nur in dem Geschäfte kaufen, in dessen Kundenliste
sie eingetragen ist

Butterkarten müssen beim Einkauf vsrgelegt werden.
Oberlohnstein, den 10. August 1916

Der Magistrat.

2 Stauen pr StraiememWg gesucht
Meldungen bei Stadtbaumeisjer Zell.
Oberlahnstein, den 8 August 1916

Der Magistrat.

Sie Ausgabe der iwS-eutlicheu Mtburteu
findet wie folgt statt:
Freitag , den 11. August er., für die BuchstabenQ—Z

einschl.
und zwar in der Zeit von vormittags 9 - 12 Uhr hier
im Ratbouse ( Stadtoerordneteiffoole) statt.

Die Lebensmittelkarten sind mitzubringen.
Jeder Andrang ist unnütz und daher zu vermeiden.
Gleichzeitig wird nachmals und zwar strenastens da¬

rauf aufmerksam gemacht daß die obenstebeoden Buchstaben
der Weise nach innezuhalten sind und werden Ausnahmen
in keiner Art zugelaffen. Allich möchte» mir darauf hin
weisen, daß die Brotkarten beim Empfange solort nachzu-
zählen sind, da später keine für die evtl, sehsenden gegeben
werden.

Niederlahnftein den 5. Auau-t 1816
Der Magistrat: Rody,  Bürgermeister.

tzmlubmgM StabtikrordmteMrsgMlu«
am Montag , den 14 August cr., nachmittags 6 Uhr

im Rathaussaale
Tagesordnung:

1) Abhörung der Jahresrcchnung pro 1814.
2) Erlaß einer «men Hundesteuer Ordnung.
3) Herstellung eines Wasserleitungsgrabens vom Hochwosierbe.

htller »ach dem House des Stadtsörsters Reis.
4) Hauungs- «nd Kulturplau für 1917.
5) Mitteilungen.
6) Geheime Sitzung.

Niederlahnftein , den 9. August 1916.
Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung:

Hch. Kaulen.

MnDersteizerllU.
Freitag, u. Aagrslb. 3$. nadiw.»m 3llhr
ab werden in der lSartenwirtschaft „Zur Grenbach" bei
Oberlahnstein

1 Pianino , 1 Kleiderschrank, 1 Spiegel mit Konsole,
2 Bellen , ö Kopfkissen, 2 Oberdecken, 1 Aauchttsch.
1 Läufer , die Creszenz von 10 Aepfel-, 8 Birn - und
2 Mirabe Ren bäumen und dergl. mehr

»ffenilich meistbieiend gegen bar versteigert.
Niederlahnstei « , den 9 August I9is.

Giese , Gerichts Vollzieher.

A» bie Hem» äinmoabiittn Mb Aster
siiaillicher 3ugesbu>ehm btt«reifes!
Die Ausscheidungskämpfefür das Wehrlurnm finden

am 27. August auf dem Spielplatz in Braubach statt.
Anfang nachmittags 2.30 Uhr. Bis zum 14. August bitte
ich, mir die genaue Zahl der Jungmannen mitzuteilen,
welche sich beteiligen werden. Auch bitte ich dabei «nzu-
geben, wieviel Jungmannen

a) am Dreikampf
b) an den Einzelwettkämpfen
c) am Dreikampf und Einzelwettkämpsen

teilnehmen. Die Herren Führer wollen versuchen eine mög¬
lichst große Beteiligung zu erwirken. Zur Bahnfahrt werden
Freifahrtjcheiue erwirkt.

Der Kreisjugeudzisleger.

Bestgearbeitete

Hil-Postschachtclng
in den Formaten

21 X ll X 7 cm, 1 Pfund Kuchenschachtel
23l/2 X 9*'* X 5'/r cm in 1 Pfd . längliche Schachtel
14 X 12 X h'/i  cm , 1 Pfund viereckend, für Käse. Gelee
K pundd Pappdoses * ^

für Marmelade, Buitter rc.
giebt an Wiederverkäufer ab

Papiergcsihist Eb. öchilbel, OderMpei».
Maurer ftesncht

SaugeslLLkt ßebr . Leifeert.

ßv. Kirlhkukllsse
Oberlahnstein

Die Kirchensteuer für 1
Halbjahr ist spätestens bis
zum 20. d. Mts . zu zahlen

Zimmkr« av«.

öWW
frisch eilizetkassk»Vilh.Mondorf,

Nicderlahnslein.Mflhe Eier
heule einlreffend empfiehlt
Fr . A. Kittel . Adolfstr . 41 EillMlhtW Md

StWer
in allen Großen eingetroffen
Sigmund Le>vl

Niederlahnftein.

Offeriere neue , gelbfleichige

Kartoffeln
in jedem Ouanlum
0 Kügelveier . Vraubch.

Kröftizer 3mze
mit gutem Schulzeugnis, von
braven Eltern als Hchlosser-
irhrU«g sofort gesucht

Wo, sagt die Expedition

Gebrauchte

WeinfWe«
kauft
Weinhandl . G . B . Böhm.

Schönes tmschen
mit Garten in Ober- oder Nie-
derlahristein zu kaufen ges. Effert
mit Preis um. A W. a. d Exp.

Eine schöne ruhige ab geschloffene

mit Gas zu ver»nieten Heinrich
Mar*, Niederlahnftein,Markstr.

Kommandantur
roblenz-Ehrenbreitstein.
Abt. II Nr. 12 293.

Bemdllll«z
Möcr den deutsch lliederMjsch«lBillneoschisfihrtsverkehr.

Auf Grund des Art . 68 der Reichsverfasfung und der
§ 4, § 9b des Preußischen Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand vom 4. Juni 1851 wird zugleich irn Interesse der
öffentlichen Sicherheit für die Dauer des Krieges folgendes
bestimmt:

1.
Die deutsch-niederländische Grenze darf auf dem Was¬

serweg nur mit gültigen Ausweisen (Paß oder Paß mit
Fahrtenkarte ) und nur an den nach Sichtvernrerk oder
Fahrtenkarte zulässigen Grenzübergangsstellen (s. Ziff . 7)
überschritten werden.

2.
Schiffer (Schifssführer , Rhedereiangestellte oder Schiffs¬

mannschaft sowie sonstige Schiffsangestellte) und ihre auf
den Schiffen wohnenden nächsten Angehörigen , die von
den Niederlanden oder von Deutschland aus den Nhein,
die Ems oder die damit in Verbindung stehenden natür¬
lichen oder künstlichen Wasserstraßen befahren wollen, kön¬
nen die Vergünstigung erlangen , zu wiederholter (Berg-
und Tal -) Fahrt über die deutsch-niederländische Kreuze
zugelassen zu werden, ohne daß sie jedesmal eines Sichte
Vermerks (Pisa) auf ihrem Passe bedürfen.

3.
Wer sich die Vergünstigung der Ziffer 2 verschaffet«

will , muß
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■einen Auslandspaß (ober einen entsprechenden Paß-
orsatz haben und persönlich
einen Dauersichtvermerk für die in Ziffer 2 vorgesehe¬
nen Fahrten (Ziff . 4, 5)

sowie
eine Fahrtenkarte (Ziff . 9)

nachsuchen . Hierzu sind außer der Photografie im Passe
mindestens 3 nnaufgezogene Photografien , die der Paß-
photografie entsprechen müssen , erforderlich (s. auch Ziff.
9 Abs . 2) . <

4.
Paßinhabern , die in den Niederlanden Wohnsitz oder

dauernden Aufenthalt haben , erteilt den Danersichtvermerk
der deutsche Berufskonsul.

Ist die Beschaffung des Dauersichtvermerks beim Be¬
rufskonsul für den Paßinhaber besonders erschwert , na¬
mentlich wegen weiter Entfernung , wegen Kürze der Zeit
■vor der Abfahrt des Schiffes oder wegen Mittellosigkeit , so
kann den Dauersichtvermerk auch die Grenzübergangsstelle
(Ziff - 7) erteilen.

5.
Paßinhabern , die im Reichsgebiet Wohnsitz oder dau¬

ernden Aufenthalt haben , erteilt den Dauersichtvermerk ein
nach den allgemeinen Paßvorschriften zur Ausstellung von
Sichtvermerken berechtigte inländische Dienststelle (Sicht¬
vermerksbehörde ) . Zuständig ist die Sichtvermerksbehörde
für die Schiffsliegestelle von der aus der Paßinhaber seine
Fahrt antreteu oder fortsetzen will.

Ist das Ausstichen der Sichtvermerksbehörde für den
Paßinhaber besonders erschwert , so kann den Dauersicht¬
vermerk auch die Grenzübergangsstelle erteilen.

6 .
Der Dauersichtvermerk der Ziffer 3 ist erforderlich , auch

wenn der Paß bereits einen anderen deutschen Sichtver¬
merk aufweist . Er unterbricht alsdann die Gültigkeit des
anderen Sichtvermerks.

Außer dem Dauersichtvermerk bedarf es keines anderen
deutschen Sichtvermerks,
r . 7.

Als Grenzübergangsstellen sind zugelassen:
Die Rheinstromüberwachungsstelle Emmerich,

für die auf dem Spoykanal verkehrenden Schiffe die Grenz¬
stellen

in Keeken bei Bergfahrt und
in Cleve bei Talfahrt,

ferner die Kanalübergangsstellen
Rütenbrock,
Schöningsdorf,
Frensdorferhaarkanal
Eschebrüggekanal

Kanalübergänge

und
die Grenzübergangsstelle , Seebezirk , Emden.
Zuständig im Sinne der Ziffer 4,5 ist die Grenzüber¬

gangsstelle , die zu der wiederholten Greuzüberschreitung
benutzt werden soll.

8.
Ohne Fahrtenkarte (Ziff . 9 ) berechtigt der Paß , sofern

er nicht mit einem nact) Len allgemeinen Paßvorschriften
wirksamen Sichtvermerk versehen ist, bei Einreise aus den
Niederlanden nur zur Fahrt bis zu einer Grenzübergangs¬
stelle. (Ziff . 7.)

Der Paßinhaber hat sich in diesem Falle nach dem Vor¬
ankergehen des Schiffes bei der Grenzübergangsstelle wäh¬
rend ihrer Dienststunden unverzüglich zu melden.

9.
Auf Grund des Passes stellt die Grenzübergangsstelle,

wenn keine Bedenken hervortreten , eine Fahrtenkarte aus,
die mit einem abzustcmpelnden Doppel der Paßphotografie
versehen u . vomPaßinhaber eigenhändig unterschrieben wird

Kömmt für die wiederholte Grenzüberschreitung mehr
als eine Grenzübergangsstelle in Betracht , so sind entspre¬
chend mehr Photografieen erforderlich (Ziff , 3 , Satz 2). ,

Die Fahrtenkarte wird in der Regel auf die Dauer vvn
6 Monaten ansgestellt . Ihre Geltungsdauer kann verlän¬
gert werden . Zur Verlängerung sind berechtigt:

1. die Grenzübergangsstelle,
2. die Hafenbehövde (Ziff 24 ) ,
3. das stellvertrende Generalkommando , Gouvernement

oder Armeeoberkommando im Bereich ihrer örtlichen
Zuständigkeit.

10.
In Fällen der Ziffer 4 Abs . 2 , Ziff 5 Abs . 2 versieht die

Grenzübergangsstelle den Paß zugleich mit dem Dauer¬
sichtvermerk.

11.
Wird die Erteilung des Dauersichtvermerks oder der

Fahrtenkarte abgelehnt , so bedarf es keiner Angabe von
Gründen . -

12.
Paß und Fahrtenkarte zusammen berechtigen den In¬

haber , während der Geltungsdauer der Fahrtenkarte mit
dem darin bezeichnet ^ Schiffe die deutsch -niederländische
Grenze an den sich aus der Fahrtenkarte ergebenden Grenz¬
übergangsstellen wiederholt zu überschreiten und die in der
Fahrtenkarte aufgefühten Strecken zu befahren.

Der Inhaber darf anßer in den besonderen Fällen der
Ziff . 22 den Stromlauf nur verlassen zum Besuche von
Orten , (Städten , Ortschaften ) , die den Liegestellen des
Schiffes , (Anlege - oder Ankerplätze an Kais , Bollwerken
oder im Stromlauf ) entsprechen.

13.
Bei jedesmaliger Durchfahrt des Schiffes wird die

Fahrtenkarte von der Grenzübergangsstelle geprüft und
mit einem Durchgangsstempel versehen.

llmjchreibnng in den Niederlanden aufhält , bei dem näch¬
sten Berufskonsul oder der Grenzübergangsstelle unter Bei-
bringuug von Bescheinigungen über den Eintritt der Ber - :
änderung (Abs . 1) zu beantragen.

15 . I
Die Fahrten karte kann jederzeit , ohne daß es der An - '

gäbe von Gründen bedarf , durch eine der in Ziffer 9 Abs . 3 i
genannten Dienststellen entzogen werden.

Dies gilt insbesondere , wenn der Inhaber:
1. gegen die hier gegebenen oder gegen sonst geltende (

Ueberwachungsvorschrifteu (Ziff . 27 ) verstößt,'
2 . nachdem sein Dienstverhältnis durch Entlassung , Kün - !

dignng , Einstellung der Arbeit oder aus einem an - !
deren Grunde beendigt worden ist , die Herbeiführung j!
der Umschreibung verzögert oder unterläßt.

16.
Dnvch die Entziehung verliert die Fahrtenkarte ihre

Gültigkeit . Zu einer späteren Wiederein - oder Ausreise be-
de ' , der Inhaber eines neuen Sichtvermerks.

17.
Auf jedem Schiffe , das zu Fahrten im Sinne der Ziffer

2 benutzt werden soll oder benutzt wird , ist vom Schiffsfüh¬
rer , im Behinderungsfall von seinem Vertreter , über die
dort genannten Personen in doppelter Ausfertigung eine
Liste (Schifssliste ) zu führen.

In der Liste müssen
Name , Alter , Geburtsort und -tag , sowie die

Staatsangehörigkeit , bei Wechsel auch die frühere Staats¬
angehörigkeit dieser Personen

wahrgeitsgemäß angegeben und deren
eigenhändige Unterschriften

enthalten sein (siehe auch Ziffer 2b ).
Ans dem Schifte muß sich ein Abdruck dieser Verordnung

bepnden . Hierfür hat der Schiffssührer , im Behinderunas-
fall )em Vertreter , zu sorgen.

Dw Sorge fiir die Befolgung dieser Vorschriften (Abs.
1, 2 , 3) liegt außerdem dem Rheder , im Behinderunasfall
seinem Vertreter , ob.

18.
Die nächsten Hafenbehörde (Ziff . 24 ) haben unverzüq-

"ch zu melden:
1. der Inhaber einer Fahrtenkarte

die Veränderungen in seinem Dienstverhältnis , die
(eine Umschreibung der Fahrtenkarte erforderlich ma¬
chen (Ziff . 14 ) .

2 . der Rheder , der Schiffsführer oder in Behinderungs¬
fällen ihre Vertreter
jede für die Führung der Schiffsliste wesentliche Aen-
derung im Personenbestand des Schiffes (Ziff . 17)

19.
Wird auf einem Schiffe , auf dem eine Schiffsliste im

<sinne der Ziffer 17 nicht geführt zu werden braucht , der
Inhaber einer Fahrtenkarte zur Beschäftigung ausgenom¬
men , so hat der Rheder , der Schiffsführer oder in Behin¬
derungsfällen ihre Vertreter der nächsten Hafenbehörde
»Ziff . 24 ) die Aufnahme unverzüglich zu melden.
■ , 20 .

Paßinhaber haben den in dieser Verordnung genannten
Dienststellen sowie den Polizeibehörden und zuständigen
Polizeibeamten , ferner , zur Eintragung in die Schifssliste,
dem Führer der Liste über ihre Person und ihre sostigen
persönlichen Verhältnisse insbesondere ihre Staatsange¬
hörigkeit , früheren Aufenthalt und bisherige Beschäftigung,
wahrheitsgemäße Angaben zu machen.

21.
Pässe , Fahrtenkarten und Schiffslisten sind den in die¬

ser Verordnung genannten Dienststellen sowie den Poli¬
zeibehörden und zuständigen Polizeibeamten auf Erfordern
vorzulegen.

22.
Deutsche , die im Reichsgebiete Wohnsitz oder dauern¬

den Aufenthalt haben , müssen sich, wenn sie andere Orte als
die nach Ziffer 12 zugelassenen , besuchen wollen , bei der
Hafenbehörde (Ziff . 24 ) unter Angabe von Reisziel und
-zweck abmelden , bei der Polizeibehörde der Zielorte an-
und abmelden , und nach Beendigung der Reise bei der
Hafenbehörde zurückmelden.

Deutsche , die im Ausland , und Ausländer , die im
Reichsgebiet Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben,
bedürfen zum Besuche anderer als der nach Ziffer 12 zu¬
gelassenen Orte , einer schriftlichen Erlaubnis der Hafenbe¬
hörde (Urlaubsschein ) . Die Erlaubnis wird nur aus be¬
sonderen , näher darzulegenden Gründen und nur für be¬
stimmte Zeit und bestimmte Orte erteilt.

Der Paßinhaber hat in den Fällen der Abs. 1 , 2 die
Fahrtenkarte der Hafenbehörde zur Aufbewahrung zu über¬
geben und nimmt sie erst nach Beendigung der Reise wieder
in Empfang.

Sämtliche Meldungen müssen persönlich erfolgen und
von der zuständigen Dienststelle auf dem Passe , den der In¬
haber mit sich führen muß , amtlich bescheinigt werden . Bei
der Rückmeldung ist in den Fällen des Abs . 2 der Urlaus-
schein zurückzugeben . %

Andere Paßinhaber erhalten grundsätzlich keine solche
Erlaubnis . Nur in Fällen besonderer Dringlichkeit kann
das stellvertretende Generalkommando , Gouvernement oder
Armeeoberkommando eine Ausnahme zulassen.

23.
Hat der Paßinhaber im Reichsgebiet Wohnsitz oder dau¬

ernden Aufenthalt , so kann er auf die Vergünstigung der
Ziff . 2 folg , dadurch verzichten , daß er der Hafenbehörde
die Fahrtenkarte abliefert und den Paß zur Durchstreich¬
ung des Dauersichtvermerks vorlegt.

14. 24.

Verzeichnis aiifgeführten Dienststellen bestimmt . Für den
Befehlsbereich der Festung Coblenz -Ehrenbreitsteiu ist da¬
nach der Staatliche Hafenkommissar in Coblenz zuständig.

25.
Kinder unter 12 Jahren bedürfen keines Passes und kei¬

ner Fahrtenkarte . Sie sind jedoch in der Schifssliste nach
Staatsangehörigkeit , Namen , Alter , Geburtsort und - tag
mit aufzuführen.

26.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften in Ziffer

1, Ziffer 8 Abs . 2, Ziffer 12 Abs . 2 , Ziffer 14 Abs. 2 , Ziffer
17 bis Ziffer 22 , Ziffer 25 Satz 2 werden , wenn nicht
nach anderen Strafvörschriften eine höhere Strafe verwirkt
ist, auf Grund des § 9b des preußischen Gesetzes über den
Belagerungszustand vom 4. Juni 1854 mit Gefängnis bis
zu einem Jahre , bei Vorhandensein mildernder Umstände
mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

27.
Von Paßinhabern , die in den Niederlanden Wohnsitz

oder dauernden Aufenthalt haben , erhebt die Grenzüber¬
gangsstelle für den Dauersichtvermerk , den sie selbst aus¬
stellt , eine Gebühr von 3 Ji.

28.
Unberührt bleiben die bestehenden oder noch zu erlassen¬

den Vorschriften darüber,
1. ob, unter welchen Voraussetzungen und wieweit Per¬

sonen der Schiffsbesatzuug an Laub gehen dürfen,
2 . ob und wo sie sich bei Anlandgehen polizeilich zu

melden haben.
29.

Diese Verordnung findet auf feindliche Ausländer
keine Anwendung.

Für Belgier bewendet es bei den bisherigen Vor¬
schriften.

30.
Die Verordnung tritt am 20 . August 1916 in Kraft.

Coblenz,  den 10 . August 1916.
Der Kommandant

der Festung Koblenz und Ehrenbrettstein.
gez. v . L u ckw « l d . Generalleutnant.

Hafenbehörden
X . Armeekorps.

Emden Wafferbauamt für die EmS von der Grenze
des Landkreises Emden ab und für den Dortmund-
Ems Kanal.

Leer Wasserbanamt für die Ems von der Grenze des
Kreiies Aschendors bis zur Grenze des Landkreises
Emden

Leer Magistrat für den Hafen Leer.
Papenbura Magistrat für den Hafen Papenburg.
Meppen Wasserbauamt für die Ems und den Dort-

mund-Emskcnal rirdl . Hanekensähr bis zur Kreis-
grenzs Afchsndorf.

Liegen Magistrat für den Hafen Lingen.
Rheine Wasserbauamt für die Ems und den Dort¬

mund -Emstanal südlich Hanekenfähr bis zur Grenze
des X. A.-K's

VII . Armeekorps.
Minden Kanalbauinspektion für das Stück Mittel¬

landkanal im Reg . Bez . Minden.
Münster Städt . Hafenamt für den Dortmund Ems¬

kanal von Herne über Münster bis zur Grenze des
Armeskorvs bei Rheine und Mittellandkanal

Dortmund Städt Hafenamt für den Dortmund -Ems¬
kanal von Dcntmund bis Herne.

Hamm Städt . Hafenamt für den Rhein - Lippekanal
von Hamm bis Datteln.

Ruhrort Städt . Hafenamt für den Rhein -Hernekanal
von Ruhrork ins bis Hern«.

Emmerich Stromüberwachungsstelle für den Rhein
von der Grenze d-s Armeekorps im Norden bis
Wesel ausschließlich.

Wesel Staatlicher Hafenkommissar.
Ruhrort Staat !. Hafenamt für den Rhein von Wesel

einschließlich bis Koiserswertb ausschließlich.
Duisburg Staatl . Hafenkommissar.
Creseld Staatl Hafenkommissar.
Düffeldorf Städt . Hafenamt für den Rhein von Kai¬

serswerth einschließlich über Düsseldorf bis Süd¬
grenze des Armeekorps.

V41 . Armeekorps.
Neuß Staatl Hafenkommissar für den Rhein.
Cöln Staatl Hafenkommifsar für den Befehlsbereich

der Festung Cöln.
Coblenz Staatl . Hafenkommiffar für den Rhein und

die Mosel.
Trier Oberbürgermeister für die Mosel.

XVilI Armeekorps.
Mainz Militärschiffahrtspolizei für den Rhein von

Worms einschließlich bis Bingen einsch'ießlich
ll . b Armeekorvs.

Frankenthaler Kanal Kgl . Bezirksamt für den Rheiin
XIV . Armeekorps.

Mannheim Großh . Bezirksamt.
II . d Arweekorps.

Ludwigshasen Kgl . Bezirksamt für die Anlegeplatze
im Haferigebiet, in den Gemeinden Rheingönnheim
und Altrip u f. d. Strecke des Rheines zwischen
Anilinfabr 'k Ludwi «shafen und Gut Ziegelhof.

Speyer Kgl . Bezirksamt Auch für die Anlegeplätze
im Festung ?bereich Knmersheim

Germers heim Kgl . Bezirksamt für den Anlegeplatz
in Moximiliansau.

X 'V. Armeekorps.
Die Fahrtenkarte bedarf der Umschreibung

1. wenn der Inhaber den Arbeitgeber oder das Schiff
wechselt , oder

2 . wenn eine andere Strecke befahren werden soll.
Der Inhaber hat die Umschreibung bei der Hafenbe¬

hörde (Ziff . 24 ) oder , wenn er sich bei notwendig werdender

Sofern sich aus den Vorschriften dieser Verordnung
nicht ein anderes ergibt , ist unter Hafenbehörde die für die
Liegestelle des Schiffes örtlich zuständige Hafenbehörde zu
verstehen.

Als Hafenbehörden (Ziff . 5 , 9 . 14 , 16 , 18 , 19, 22 , 23)
sind bis auf weiteres die in dem am Schluffe folgenden

Karlsruhe Grotzh . Bezirksamt.
Kehl Großh Bezirksamt für dis im R «einhafen von

Kehl rechts des Stromes anlegenden Schiffe.
Kehl Güter - » nd Hafenamt

XV . Armeekorps.
Straßburg Hafenkommandantnr
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